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Handlungskompetenzbereich 
und Handlungskompetenz 

Bewertungskriterien aus dem Bildungsplan 
(Fähigkeiten, Haltungen) 

Bemerkungen 

Pflegen und Betreuen in 
anspruchsvollen Situationen 

Handlungskompetenz C.3 
Bei der Begleitung von 
Klientinnen und Klienten in 
Krisensituationen mitwirken 

Vorbereitung / Nachbereitung: 
 Verschafft sich alle notwendigen Informationen für

die Durchführung des Auftrages
 Bereitet das gesamte Material vollständig vor und

richtet den Arbeitsplatz ergonomisch, dem Ablauf
entsprechend ein

 Räumt den Arbeitsplatz gemäss den betrieblichen
Richtlinien auf

 Reinigt bzw. entsorgt das Material fachgerecht

Fähigkeiten 
 Erkennt Anzeichen einer psychischen Krise

 Nimmt Aggressionen wahr und handelt

situationsgerecht

 Erkennt Selbst- und Fremdgefährdung und handelt

situationsgerecht

 Wirkt bei der Deeskalation mit

 Wirkt bei der Gewährleistung der Sicherheit der

Betroffenen und des Umfelds mit

 Wirkt bei der Begleitung und Überwachung mit

 Kommuniziert transparent und nachvollziehbar

 Erkennt eigene Grenzen und holt bei Bedarf Hilfe
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Haltungen 
 Akzeptiert psychische Krisen als Teil des

menschlichen Daseins

 Begegnet den Klientinnen und Klienten wertfrei

 Respektiert die Anliegen und Bedürfnisse der

Klientinnen und Klienten

 Schützt die Intimsphäre

relevante Qualitätskriterien
 Die Arbeitsorganisation ist logisch geplant
 Das Material wird gemäss betrieblichen Vorgaben

wirtschaftlich eingesetzt
 Die Wirksamkeit der geleisteten Pflege wird

überprüft.
 Das Wohlbefinden des Klienten ist jederzeit

gegeben.

 Die Klientensicherheit ist jederzeit gegeben


